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1. Verordnungsreferenzen 
 

Dieser Leitfaden soll Ihnen einen vereinfachten Überblick über die spezifischen Anforderungen für die 

Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen geben. Er stellt lediglich ein Dokumentationsinstrument dar und hat 

keinen rechtlichen Wert.  

Für die Anwendung der Vorschriften müssen Sie sich auf die entsprechenden Gesetzestexte beziehen.  

 

Die für die Kennzeichnung geltenden Gesetzestexte sind: 

 

 Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. Mai 2018 

 Durchführungsverordnung 2021/279 der Kommission vom 22. Februar 

2021 

 

Diese Verordnungen gelten unbeschadet der übergreifenden Regelungen zur 

Kennzeichnung.  

 

 Verordnung 1169/2011 

 

Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf die Website der FASNK. 

 

2. Definitionen 
 

Zutaten:  

Alle Stoffe oder Erzeugnisse, einschließlich Aromastoffe, Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmittelenzyme, oder jeder 

Bestandteil einer zusammengesetzten Zutat, die bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet 

werden und im Endprodukt noch vorhanden sind, möglicherweise in veränderter Form; Rückstände gelten nicht als 

Zutaten;1 oder bei anderen Erzeugnissen als Lebensmitteln alle Stoffe oder Erzeugnisse, die bei der Herstellung oder 

Zubereitung von Erzeugnissen verwendet werden und im Endprodukt noch vorhanden sind, möglicherweise in 

veränderter Form2 .  

 

Vorverpackte Lebensmittel: 

Die Verkaufseinheit, die dazu bestimmt ist, dem Endverbraucher und Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung in 

unverändertem Zustand angeboten zu werden, bestehend aus einem Lebensmittel und der Verpackung, in der es vor 

dem Verkauf verpackt wurde, unabhängig davon, ob die Verpackung das Lebensmittel ganz oder nur teilweise bedeckt, 

in jedem Fall aber so, dass der Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die Verpackung geöffnet oder verändert 

wird; diese Definition umfasst keine Lebensmittel, die auf Wunsch des Verbrauchers am Verkaufsort verpackt oder im 

Hinblick auf ihren sofortigen Verkauf vorverpackt werden3 . 

 

Beschriftung:  

Hinweise, Angaben, Marken oder Handelsnamen, Bilder oder Symbole in Bezug auf ein Produkt, die auf Verpackungen, 

Dokumenten, Schildern, Etiketten, Ringen oder Kragen erscheinen, die diesem Produkt beiliegen oder sich auf dieses 

beziehen4.  

 
1 V(EU) Nr. 1169/2011 Art. 2.2f 
2 R(EU) 2018/848 art 3.51 
3 [V(EU) Nr. 1169/2011 Art. 2.2e] 
4 [R(EU) 2018/848 Art 3.51.] 

TOOL 

Auf unserer Website 

erfahren Sie, wie Sie eine 

offizielle Verordnung auf 

der Eur-Lex-Website 

abrufen können. 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2018%2F848&lang=de&type=quick&qid=1679387399476
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2021%2F279&lang=de&type=quick&qid=1679387416870
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=1169%2F2011&lang=de&type=quick&qid=1679387438611
https://www.favv-afsca.be/professionnels/
https://www.certisys.eu/wp-content/uploads/2023/03/Eine-Verordnung-online-auf-der-EUR-LEX-Website-abrufen.pdf
https://www.certisys.eu/wp-content/uploads/2023/03/Eine-Verordnung-online-auf-der-EUR-LEX-Website-abrufen.pdf
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Werbung:  

Jede für die Öffentlichkeit bestimmte Darstellung von Produkten durch andere Mittel als die Kennzeichnung, die darauf 

abzielt oder geeignet ist, Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen und zu formen, um direkt 

oder indirekt den Verkauf von Produkten zu fördern.5 
 

Vorbereitung: 

Die Konservierung oder Verarbeitung von ökologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen oder jede andere 

Tätigkeit, die an einem unverarbeiteten Erzeugnis vorgenommen wird, ohne das ursprüngliche Erzeugnis zu verändern, 

wie Schlachten, Zerlegen, Reinigen oder Mahlen, sowie die Verpackung, Kennzeichnung oder Änderung der 

Kennzeichnung in Bezug auf die ökologische Erzeugung6.  

 

Bio-Logo der Europäischen Union: 

Das Logo für ökologische/biologische Produktion der Europäischen Union darf für die Kennzeichnung, Aufmachung 

und Werbung für Produkte verwendet werden, die den Anforderungen der VO(EU) 2018/848 und ihrer 

Durchführungsverordnungen entsprechen. 

Das EU-Logo für ökologische/biologische Produktion darf auch für Bildungs- und Informationszwecke im 

Zusammenhang mit dem Vorhandensein des Logos und der Werbung dafür verwendet werden, sofern diese 

Verwendung nicht dazu führt, den Verbraucher irrezuführen. 

3. Verweise auf den ökologischen Landbau 
 

Alle Begriffe, die sich auf die biologische Produktionsweise beziehen, wie "BIO", "biologisch" oder "Öko", sind unter 

anderem für Lebensmittel, Futtermittel sowie für pflanzliches und tierisches Vermehrungsmaterial in allen Sprachen 

und Ländern der Europäischen Union geschützt. Sie dürfen nur für Produkte verwendet werden, die mit der 

europäischen BIO-Gesetzgebung übereinstimmen. Je nach Kategorie, in der das Produkt zertifiziert ist, sind die 

Verweise auf die biologische Landwirtschaft unterschiedlich. 

 

Die Verwendung dieser Begriffe ist in den folgenden Fällen verboten: 

 

 Auf dem Etikett eines nicht-biologischen landwirtschaftlichen Primärprodukts oder Lebensmittels. 

 In der Werbung oder der Marke eines Nicht-BIO-Produkts, wenn diese die Verbraucher über die wahre Art 

des Produkts irreführen. 

 Für ein Produkt, das aus GVO besteht7 oder das aus GVO hergestellt wurde oder 

bei dem auf dem Etikett oder in der Werbung angegeben wird, dass es GVO 

enthält. 

 

Die Bezeichnungen "natürlich", "Bauernhof", "pestizidfrei", "aus der Region" usw. bieten 

keine Garantie dafür, dass ein Produkt BIO ist. Die Kennzeichnung und die Verwendung 

des Logos unterliegen strengen Regeln, um Missbrauch und Verwirrung bei den 

Verbrauchern zu vermeiden. Wenn ein Unternehmer nicht alle gesetzlichen Anforderungen 

erfüllt, kann ihm das Zertifikat entzogen und die Verwendung von BIO-Hinweisen untersagt werden. 

 

 

 
5  [R(EU) 2018/848 Art 3.53.] 
6 [R(EU)2018/848 Art 3.44]. 
7 [Verordnung (EU) Nr. 2018/848 Art. 31 und 32] 




